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Regeste

Feststellung der Personalien und Berichtigung des Zivilstandsregisters Berufung gegen ein
Urteil des Einzelgerichtes im summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes Hinwil vom
29. November 2018 (EP180005)

Erwägungen

E. 1
Die Gesuchsteller und Berufungsbeklagten 1 und 2 (nachfolgend: Gesuch- steller) reisten
offenbar am 4. Juni 2013 in die Schweiz ein (vgl. aber Prot. Vi. S. 7 [1. Juni 2013]) und
stellten am 5. Juni 2013 ein Asylgesuch. Sie wurden beide vom Bundesamt für Migration
zur Person befragt. Dabei gaben sie beide an, mit- einander seit 2010 verheiratet zu seien,
und zwei Kinder, I._____ (geb. tt.mm.2010 oder tt.mm.2010) und J._____ (geb.
tt.mm.2012) zu haben (vgl. vgl. act. 2/2 i.V.m. Prot. Vi. S. 9 f. mit act. 7/1, Protokolle der
Befragung der Ge- suchstellerin 1 und des Gesuchstellers 2 jeweils S. 3 und 5). Am
tt.mm.2014 kam der Gesuchsteller 3 (vgl. act. 7/3) und am tt.mm.2018 die Gesuchstellerin
4 in der Schweiz zur Welt (vgl. act. 7/4 [Geburtsanzeige]). 2.1 Mit Eingaben vom 6.
September 2018 (act. 1A-1D) stellten die Gesuchsteller mit entsprechenden Formularen
("Begehren um Feststellung der Personalien") sinngemäss das eingangs wiedergegebene
Begehren. Daraufhin zog die Vor- instanz die Akten des Zivilstandsamts H._____ über die
Gesuchsteller bei (act. 7/1-4) und führte anlässlich der Verhandlung vom 7. November 2018
eine Parteibefragung mit den Gesuchstellern 1 und 2 im Sinne von Art. 191 Abs. 1 und Abs.
2 ZPO durch (vgl. Prot. Vi. S. 4 f. und S. 5 ff.). 2.2 Mit Verfügung vom 12. November 2018
(act. 13) räumte die Vorinstanz dem Gemeindeamt gestützt auf Art. 42 Abs. 1 ZGB die
Gelegenheit ein, zum Begehren Stellung zu nehmen (vgl. act. 22 E. 1).
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Das Gemeindeamt stellte mit Eingabe vom 19. November 2018 (act. 14) den Antrag, es
seien originale, neu ausgestellte und mit einer Apostille versehene Ge- burtsurkunden der
Gesuchsteller 1 und 2 und eine mit einer Apostille versehene Eheurkunde beizuziehen, und
diese Dokumente seien mit einer beglaubigten deutschen Übersetzung zu versehen. Eine
korrekte Stellungnahme betreffend die Anerkennbarkeit der Eheschliessung, die
Namensführung nach der Eheschlies- sung und die Abstammung sei erst möglich, wenn
diese Urkunden vorlägen. Da- her bat das Gemeindeamt um erneute Fristansetzung zur
Stellungnahme, sobald es im Besitze der erforderlichen Unterlagen sei. 2.3 Daraufhin hiess
die Vorinstanz mit Urteil und Verfügung vom 29. November 2018 (act. 17 = act. 22
[Aktenexemplar] = act. 24) das Rechtsbegehren wie ein- gangs wiedergegeben gut. 3.1
Dagegen erhob das Gemeindeamt mit Eingabe vom 21. Dezember 2018 (Datum des
Poststempels) rechtzeitig (vgl. act. 17 i.V.m. act. 18 i.V.m. act. 23 S. 1) Berufung (act. 23).



3.2 Die Akten der Vorinstanz (act. 1-20) wurden beigezogen. Mit Verfügung vom 14.
Februar 2019 (act. 27) wurde den Gesuchstellern Frist zur Erstattung der Be-
rufungsantwort angesetzt. Mit Eingaben vom 21. Februar 2019 (mit jeweiligen
Poststempeln vom 25. Februar 2019, vgl. act. 29 S. 1 und act. 31 S. 1) beantwor- tete
K._____, Sozialberaterin der Gesuchsteller, fristgerecht (vgl. act. 27 i.V.m. act. 28/1-2
i.V.m. act. 29 und act. 31) für diese je die Berufungsschrift. Mit dem vorliegenden
Entscheid ist dem Gemeindeamt noch je ein Doppel von act. 29 und act. 31 zur
Kenntnisnahme zuzustellen. II. Prozessuales

E. 1.1
Die Vorinstanz führte zur Bereinigung der Personenstandsdaten der Ge- suchstellerin 1 im
Wesentlichen aus, die Gesuchsteller 1 und 2 hätten anlässlich ihrer Parteibefragung gemäss
Art. 191 ZPO in Übereinstimmung mit ihren Pässen bestätigt, dass der Familienname der
Gesuchstellerin 1 E._____ sei, sie mit Vor- namen … heisse, am tt. Juni 1982 in …
[Ortschaft 1], Inguschetien, Russland, geboren sei, ihre Mutter zum Vornamen … und zum
Nachnamen E._____ heisse, deren Ledigname … gewesen sei, ihr Vater zum Vornamen …
und zum Nachna- men G._____ heisse. Es bestünden keine vernünftigen Gründe, an diesen
Anga- ben der Gesuchsteller zu zweifeln oder gar anzunehmen, sie könnten vorsätzlich
falsche Personalien angegeben haben. Die Aussagen der Gesuchsteller seien plausibel,
widerspruchsfrei und vernunftmässig nachvollziehbar, sowie stimmten mit den Reisepässen
(act. 2/1; act. 12) und den Geburtsurkunden ihrer am

- 14 - tt.mm.2010 bzw. am tt.mm.2012 in Inguschetien geborenen Kinder I._____ und
J._____ (act. 2/2; Prot. Vi. S. 8-10) überein. Die Schilderung der Gründe, welche die
Gesuchsteller dazu bewogen hätten, bei der Einreise in die Schweiz unrichtige Personalien
anzugeben – nämlich dass sie vom Krieg in Inguschetien geflüchtet seien und Angst gehabt
hätten, verfolgt zu werden – würden als glaubhaft er- scheinen. Die Gesuchsteller müssten
und wollten in ihre Heimat Inguschetien zu- rückkehren und sie stünden in der
Rückkehrberatung des kantonalen Sozialam- tes. Eine Rückkehr sei aber nur möglich, wenn
ihre Personalien, namentlich hin- sichtlich ihrer in der Schweiz geborenen Kinder, mit den
russischen Dokumenten und Registereinträgen übereinstimmen würden. Daher könne
praktisch ausge- schlossen werden, dass die Gesuchsteller erneut falsche Angaben zu ihren
Per- sonalien machen würden (vgl. act. 22 E. 4.2 i.V.m. E. 2.1 i.V.m. Prot. Vi. S. 5 ff.).

Unter Würdigung der gesamten Umstände und der vorhandenen Beweismit- tel kam die
Vorinstanz zum Schluss, es könnten keine erheblichen Zweifel an der Richtigkeit der
Angaben der Gesuchsteller zu ihren Personalien und zu denjeni- gen ihrer Kinder bestehen.
Nach menschlichem Ermessen bestehe keine Gefahr, dass durch die beantragte Feststellung
schützenswerte Interessen anderer Per- sonen, namentlich der Einwohner der Schweiz,
verletzt werden könnten. Dies selbst dann nicht, wenn eine der Angaben falsch sein sollte.
Wesentlich sei zu- dem, dass die bestehenden Einträge im schweizerischen
Personenstandsregister urkundenmässig weit schlechter abgestützt seien als die von den
Gesuchstellern beantragten Korrekturen (vgl. act. 22 Rz. 4.3 S. 6).

E. 1.2
Verlangt eine Privatperson die Berichtigung eines Eintrags, so handelt es sich um ein
Einparteienverfahren. Führt das Gemeindeamt danach gegen den Entscheid des
Einzelgerichts Berufung, so wird das Verfahren vor zweiter Instanz zu einem
Zweiparteienverfahren (vgl. dazu OGer ZH NL050055 vom 26. Oktober 2005, E. 2.2). Das



Gemeindeamt ist somit Partei im vorliegenden Berufungsver- fahren.

Gemäss Art. 42 Abs. 2 ZGB sind die kantonalen Aufsichtsbehörden klagebe- rechtigt. Die
kantonalen Aufsichtsbehörden nehmen im Bereinigungsverfahren das öffentliche Interesse
an der Vollständigkeit und Richtigkeit der Eintragungen in den Zivilstandsregistern wahr
(vgl. Botschaft über die Änderung des Schweize- rischen Zivilgesetzbuches vom 15.
November 1995, BBI 1996 I S. 1 ff., S. 52). Dieses öffentliche Interesse müssen sie in allen
Instanzen wahren können. Im Kanton Zürich ist das Gemeindeamt die kantonale
Aufsichtsbehörde (vgl. Art. 49 Abs. 2 ZGB i.V.m. § 32 EG ZGB/ZH i.V.m. § 12
Zivilstandsverordnung [ZVO/ZH]). Daher ist das Gemeindeamt zur Ergreifung eines
Rechtsmittels gegen das ange- fochtene Urteil der Vorinstanz legitimiert. 2.1 Mit der
Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige
Sachverhaltsfeststellung gerügt werden (Art. 310 ZPO). Zur unrichtigen Rechts-
anwendung gehört ebenfalls die falsche Ermessensausübung, weshalb sie im Gesetz nicht
eigens erwähnt wird.

- 8 - 2.2 Zur Begründung der Berufung genügt es nicht, in der Berufungsschrift einen
blossen Verweis auf die Vorakten anzubringen und pauschale Kritik am vorin- stanzlichen
Entscheid zu üben oder bloss das vor der Vorinstanz bereits Vorge- brachte (und von ihr
Diskutierte) zu wiederholen. Zwar besteht keine eigentliche Rügepflicht, aber eine
Begründungslast: Die Berufung führende Partei muss sich sachbezogen und substantiiert
mit den Entscheidgründen des erstinstanzlichen Entscheides auseinandersetzen. Sie muss
darlegen, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch angewendet hat bzw. welcher
Sachverhalt unrichtig festgestellt wor- den sein soll (vgl. zum Ganzen etwa IWO W.
HUNGERBÜHLER/MANUEL BUCHER, DI- KE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 311 N
29-31, N 36-39 und N 44; ZK ZPO- REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO],

E. 1.2.1
Das Gemeindeamt bringt dagegen vorab vor, Einträge im Zivilstandsre- gister würden
solange als korrekt gelten, bis die Unrichtigkeit des Inhaltes nach- gewiesen sei (Art. 9
ZGB). Um einen Eintrag in einem öffentlichen Register um- zustossen, müsse der Beweis
durch entsprechende Zivilstandsurkunden (eigene Geburtsurkunden, Reisepässe und
Geburtsurkunden der in Inguschetien gebore- nen Kinder) erbracht werden (vgl. act. 23 Rz.
5 f. S. 4 f.). Aus den Unterlagen und der Befragung der Parteien gehe nicht hervor, dass die
Gesuchsteller 1 und 2 aufgefordert worden wären, eigene Geburtsurkunden (und
Eheurkunden) zu be- schaffen. Diese hätten die Gesuchsteller jederzeit innert kurzer Zeit
(ggf. über

- 15 - Verwandte, Bekannte oder bevollmächtigte Dritte in Russland) beschaffen kön- nen,
zumal sie bereits alte Dokumente besessen, nach eigenen Angaben über die Originale ihrer
Reisepässe verfügt und die Existenz einer Geburtsurkunde der Gesuchstellerin 1 bekräftigt
hätten (vgl. 23 Rz. 5 S. 4 i.V.m. Prot. Vi. S. 9 und 12). Eine falsche Identität, unterlegt mit
schweizerischen Urkunden, welche mit dem nun angefochtenen Urteil der Vorinstanz
produziert werden müssten, ermögliche es den Gesuchstellern, in einem anderen Land ein
(neues) Asylgesuch zu stellen. Im Übrigen sei eine korrekte Geburtsurkunde ein wirksamer
Schutz für minderjäh- rige Kinder, in anderen Ländern nicht Opfer von Zwangsheirat
und/oder Kinder- handel zu werden (vgl. act. 23 Rz. 6 S. 5 unter Verweis auf
https://www.watson.ch/schweiz/leben/909373490-das-maedchen-von-der- babyfarm).



E. 1.2.2
Die Gesuchsteller äussern sich dazu in ihren Berufungsantwortschriften nicht (vgl. act. 29
und 31). 2.1 Für die Bereinigung einer Eintragung im Zivilstandsregister gemäss Art. 42
ZGB gilt das summarische Verfahren (vgl. Art. 249 lit. a Ziff. 4 ZPO). Im summari- schen
Verfahren sind andere Beweismittel als Urkunden namentlich zulässig, wenn das Gericht
den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen hat (vgl. Art. 254 Abs. 1 und Abs. 2 lit. c
ZPO, Untersuchungsmaxime). Dies ist insbe- sondere bei Anordnungen der freiwilligen
Gerichtsbarkeit der Fall (vgl. Art. 255 lit. b i.V.m. Art. 55 Abs. 2 ZPO). Bei der
Bereinigung einer Eintragung (Art. 41 f. ZGB) handelt es sich um eine Angelegenheit der
freiwilligen Gerichtsbarkeit (vgl. BGE 131 III 201 ff., E. 1.2), weshalb auch andere
Beweismittel als Urkunden zulässig sind.

In summarischen Verfahren muss grundsätzlich der volle Beweis erbracht werden. Nur
dort, wo das Gesetz oder seine Auslegung anordnet, ein Anspruch oder eine Einwendung
sei bloss glaubhaft zu machen, sind die Anforderungen an das Beweismass reduziert (vgl.
BK ZPO-GÜNGERICH, Bern 2012, Vorbemerkungen zu Art. 248-270 N 9 m.w.H.). Daher
ist das Beweismass im vorliegenden Verfah- ren nach Art. 42 ZGB nicht beschränkt;
vielmehr muss der strikte Beweis geführt werden. Der strikte Beweis ist erbracht, wenn eine
an Sicherheit grenzende
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4A_143/2013 vom 30. September 2013 E. 2.3; BSK ZPO-MAZAN, 3. Aufl. 2017, Vor Art.
248-256 N 7, Art. 254 N 9 f. und Art. 255 N 9 f. m.w.H.; ZK ZPO-PESENTI,

E. 3
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Berufung vollumfänglich gutzu- heissen ist, die
Dispositiv-Ziffern 1-3 des angefochtenen Urteils der Vorinstanz vom 29. November 2018
(EP180005-E/U01) aufzuheben sind und die Sache im Sinne der Erwägungen zur
Ergänzung des Verfahrens sowie zu neuer Entschei- dung an die Vorinstanz
zurückzuweisen ist (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 ZPO).

Nach Einholung der beglaubigten und ins Deutsche übersetzten Geburtsur- kunde der
Gesuchstellerin 1 und vor der neuen Entscheidung wird die Vorinstanz das Gemeindeamt –
wie von diesem beantragt (vgl. act. 23 S. 2 Antrag IV) und vom Gesetz vorgesehen (Art. 42
Abs. 1 ZGB) – anzuhören bzw. diesem (erneut) Frist zur Stellungnahme anzusetzen haben.

- 18 - IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Mit der Aufhebung des vorinstanzlichen
Entscheides in der Sache (Disposi- tiv-Ziffern 1-3) sind auch die damit verbundenen
Kosten- und Entschädigungsfol- gen (Dispositiv-Ziffern 4 und 5) aufzuheben. 2. Da die
Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen ist und noch nicht abzuse- hen ist, welche Partei in
welchem Umfang in der Sache letztlich obsiegen oder unterliegen wird, ist die
Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren gestützt auf § 12 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 i.V.m. §
8 Abs. 4 GebV OG auf Fr. 500.– festzusetzen. Deren Verteilung sowie die Regelung der
Entschädigungsfolgen des Berufungs- verfahrens sind der Vorinstanz zu überlassen (vgl.
Art. 104 Abs. 4 ZPO, BBl 2006 S. 7229 ff., S. 7296), zumal sich weder sagen lässt, es seien
unnötige Kosten entstanden, noch wurde mit diesem Rückweisungsurteil endgültig über
eine ge- sondert zu beurteilende Frage entschieden (vgl. ZK ZPO-JENNY, 3. Aufl. 2016,
Art. 104 N 11). Es wird erkannt:

E. 3.1



Das Gemeindeamt macht vorab geltend, das Bezirksgericht Hinwil habe mit Urteil vom 12.
Oktober 2017 (FK170016-E/U01) die Personalien des Gesuchstel- lers 2 (Familiennamen,
Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörig- keit, Zivilstand, Familienname des
Vaters, Vorname des Vaters, Familienname der Mutter sowie Vorname der Mutter)
rechtskräftig festgestellt (vgl. act. 23 S. 3 Ziff. 4 i.V.m. act. 25/1 S. 4 Dispositiv-Ziffer 2 [=
act. 7/2]). Dieses Urteil habe zu einem Eintrag im Zivilstandsregister geführt. Korrekt wäre
daher gewesen, diese Entscheidung im Sinne von Art. 328 ff. ZPO zu revidieren und
formell aufzuheben, statt ein summarisches Verfahren (auf Bereinigung dieses Eintrages)
durchzufüh- ren (vgl. act. 23 S. 3 Ziff. 4).

E. 3.2
Die Gesuchsteller äussern sich in rechtlicher Hinsicht bzw. zu dieser Frage nicht und
machen insbesondere auch nicht geltend, das Urteil vom 12. Oktober 2017 sei nicht
rechtskräftig geworden (vgl. act. 29 und act. 31).

- 9 - 3.3.1 Jede Person wird mit der Beurkundung ihrer Geburt in das Personen-
standsregister aufgenommen (Art. 15a Abs. 1 ZStV). Eine ausländische Person, deren
Daten nicht abrufbar sind, wird gemäss Art. 15a Abs. 2 ZStV spätestens dann in das
Personenstandsregister aufgenommen, wenn sie von einem in der Schweiz zu
beurkundenden Zivilstandsereignis (z.B. Geburt) betroffen ist. Können die Eltern des
Kindes vor dessen Geburt nicht mit vollständigen Personenstands- daten ins
Personenstandsregister aufgenommen werden bzw. liefern die mitwir- kungspflichtigen
Eltern trotz Einräumung einer dafür nützlichen Frist die nötigen Angaben zur Aufnahme ins
Personenstandsregister nicht, sind sie ausnahmswei- se mit unvollständigen Personendaten
aufzunehmen. Liegen keine Dokumente vor und scheint die Beschaffung innert
vernünftiger Frist unmöglich oder unzu- mutbar, können ausnahmsweise auch Daten
verwendet werden, unter denen die Mutter den schweizerischen Behörden bekannt ist. Ist
die Mutter verheiratet, müssen auch die Daten ihres ausländischen Ehemannes unter den
gleichen Vo- raussetzungen erfasst werden. Grundsätzlich ist die Eheschliessung
nachzuwei- sen. Können weder die Ledigkeit noch eine bestehende oder aufgelöste Ehe di-
rekt oder indirekt nachgewiesen werden, so ist der Zivilstand der Mutter bei der Aufnahme
in das Personenstandsregister als "unbekannt" zu beurkunden; das Kind bleibt in diesen
Fällen rechtlich vaterlos, wobei eine nachgeburtliche Aner- kennung oder die gerichtliche
Feststellung der Vaterschaft möglich ist (vgl. sog. Minimalangaben, Kreisschreiben EAZW
Nr. 20.08.10.01 vom 1. Oktober 2008 [Stand: 1. Januar 2011] S. 5 Ziff. 1.4 und S. 6 Ziff.
3.1 f. [nachfolgend: Kreis- schreiben] i.V.m. Art. 15a Abs. 4 ZStV; Weisungen EAZW Nr.
10.08.10.01 vom 1. Oktober 2008 [Stand 1. Januar 2011], Aufnahme ausländischer
Personen in das Personenstandsregister, S. 17 Ziff. 3.2.1 [nachfolgend: Weisung]).

Für die Beurkundung der Geburt eines rechtlich vaterlosen Kindes ist die Mutter mit
mindestens folgenden Angaben über ihren Personenstand aufzuneh- men: - Familienname:
…; - Vorname: …; - Geschlecht: "weiblich"; - Geburtsort: "unbekannt"; - Zivilstand:
"unbekannt";

- 10 - - Geburtsdatum: Geburtsjahr (wenn das genaue Geburtsdatum nicht belegt ist); -
Abstammung: leer lassen (kein Eintrag); - Staatsangehörigkeit: "ungeklärt".

Ist die Ehe der Mutter des Kindes nachgewiesen, so muss ihr Ehemann ebenfalls ins
Personenstandsregister aufgenommen werden, ausnahmsweise ebenfalls bloss mit
unvollständigen Daten über seinen Personenstand (vgl. Kreis- schreiben, S. 6 Ziff. 3.2).



3.3.2 Im Hinblick auf die Geburt des Gesuchstellers 3, der am tt.mm.2014 ge- boren wurde,
wurden die Gesuchsteller 1 und 2 offenbar mehrfach erfolglos auf- gefordert, bei der
Beurkundung mitzuwirken. Da sich niemand meldete, ersuchte das Zivilstandsamt H._____
mit Schreiben vom 10. Juni 2014 um Bewilligung für Minimalangaben, damit die Geburt
des Gesuchstellers 3 so rasch wie möglich beurkundet werden könne. Diese Bewilligung
wurde seitens des Gemeindeamtes erteilt (vgl. act. 7/1). Infolgedessen wurde die
Gesuchstellerin 1 mit den oben er- wähnten Minimalangaben aufgenommen (vgl. act. 7/4).
Ihr Zivilstand lautete "un- bekannt" (vgl. act. 7/4 und act. 2/5), weshalb der Gesuchsteller 3
anlässlich der Beurkundung seiner Geburt rechtlich vaterlos blieb. 3.3.3 Später kam es zur
gerichtlichen Feststellung der Vaterschaft des Ge- suchstellers 2. Mit Urteil des
Bezirksgerichtes Hinwil vom 12. Oktober 2017 (FK170016-E/U01) wurden die Personalien
des Gesuchstellers 2 (Familienna- men, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort,
Staatsangehörigkeit, Zivilstand, Fa- milienname des Vaters, Vorname des Vaters,
Familienname der Mutter sowie Vorname der Mutter) festgestellt und dem Gemeindeamt
sowie dem Zivilstands- amt H._____ mitgeteilt (vgl. Art. 40 Abs. 1 lit. f ZStV i.V.m. Art.
43 ZStV, act. 7/2 [= act. 25/1] Dispositiv-Ziff. 7 i.V.m. act. 25/2). 3.3.4 Können die
relevanten Daten über den Personenstand des ausländischen Vaters (im Rahmen der
gerichtlichen Feststellung der Vaterschaft) nicht zweifels- frei belegt werden, ist auf eine
Aufnahme der als Vater feststellten Person (als Person) in das Personenstandsregister zu
verzichten. Es genügt ausnahmsweise, (lediglich) die väterliche Abstammung beim Kind zu
beurkunden. Der Vorgang ist im System mit "Feststellung der Vaterschaft am …" zu
begründen. Eine spätere

- 11 - Aufnahme der Person und Verknüpfung mit dem Kind bleibt vorbehalten, sobald die
Angaben über den Personenstand beweiskräftig dokumentiert werden. Ist die Vaterschaft
eines in der Schweiz geborenen Kindes gerichtlich festgestellt wor- den, ohne dass die
Identität und relevanten Daten des Vaters zweifelsfrei fest- steht, ist das rechtliche Interesse
des Kindes an der Beurkundung der väterlichen Abstammung höher einzustufen, als die aus
formalen Gründen bestehenden Vor- schriften über die vorgängige Beurkundung der Daten
über den Personenstand (vgl. Art. 15a Abs. 2 ZStV, Fachprozess EAZW, Nr. 30.3 vom 15.
Dezember 2004 [Stand: 1. April 2013], Beurkundung der Daten über den Personenstand
ausländi- scher Staatsangehöriger [Aufnahme]).

Aus der Mitteilung der erfassten Personendaten vom 22. Dezember 2017 (act. 7/2) seitens
des Zivilstandsamtes H._____ geht hervor, dass die Personen- daten des Gesuchstellers 2
(Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Zivilstand,
Lebensstatus, Familienname des Vaters, Vorna- me des Vaters, Familienname der Mutter
sowie Vorname der Mutter) erfasst wur- den. Unter dem Titel "Angaben für die
Verarbeitung" wurde beim "Übertragungs- datum" erwähnt "Personalienfeststellung durch
Bezirksgericht Hinwil, rechtskräftig seit 30. November 2017 (Vaterschaftsfeststellung
Original siehe GF KV)". Beige- legt ist dieser Mitteilung eine amtlich beglaubigte Kopie
des Urteils des Einzelge- richtes des Bezirksgerichtes Hinwil vom 12. Oktober 2017 mit der
Geschäfts-Nr. FK170016-E/U01 (vgl. act. 7/2).

Ob die Abstammung des Gesuchstellers 3 vom Gesuchsteller 2 beim Kind beurkundet
wurde oder der Gesuchsteller 2 als Person ins Personenstandsregis- ter eingetragen wurde,
ist nicht entscheidend. Selbst wenn "nur" ersteres der Fall sein sollte, könnte der
Gesuchsteller 2 die beantragte Berichtigung seiner im Per- sonenstandsregister erfassten
Personendaten nicht erwirken (vgl. etwa OGer ZH LF150010 vom 7. Dezember 2015).



Denn nach dem Gesagten wurden die Perso- nendaten des Gesuchstellers 2 vom
Zivilstandsbeamten aufgrund des Urteils des Einzelgerichtes des Bezirksgerichtes Hinwil
vom 12. Oktober 2017 in das Register eingetragen. Der Eintrag beruht mit anderen Worten
auf einem Sachurteil. Soweit dieses Urteil inhaltlich unrichtig sein und umgestossen werden
soll, kann dies

- 12 - nicht im Bereinigungsverfahren nach Art. 42 ZGB erfolgen (vgl. BGE 135 III 389 ff.,
E. 3.2).

E. 3.4
Die den Gesuchsteller 2 betreffenden, eingetragenen Personenstandsdaten können nach dem
Gesagten nicht im summarischen Verfahren nach Art. 42 ZGB bereinigt werden. In diesem
Umfang ist die Berufung gutzuheissen.

Entsprechend ist die angefochtene Dispositiv-Ziffer 2 des angefochtenen Urteils
aufzuheben. Da das Urteil vom 12. Oktober 2017 insbesondere auch die Ledigkeit des
Gesuchstellers 2 rechtskräftig feststellte (vgl. act. 7/2 Dispositiv- Ziffer 2), sind dem
entgegenstehende Feststellungen im angefochtenen Urteil aufzuheben. Die in den
Spiegelstrichen 7-9 der Dispositiv-Ziffer 1 des ange- fochtenen Urteils festgestellten Daten
der Gesuchstellerin 1 (Zivilstand [der Ge- suchstellerin 1]: verheiratet, Heiratsdatum: tt.
Oktober 2009, verheiratet mit: F._____ [bereinigter Vorname und Name des Gesuchstellers
2]) können somit ebenfalls nicht in diesem Verfahren bereinigt werden, weshalb diese
Spiegelstri- che auch aufzuheben sind.

Im Übrigen bleibt dazu anzumerken, dass die Gesuchsteller 1 und 2 vor Vor- instanz zu
ihrer Eheschliessung auf die Frage, weshalb (gemäss Dolmetscher) in den Pässen als
Heiratsdatum der tt. Dezember 2009 vermerkt sei, wo sie doch am tt. Oktober 2009
geheiratet haben sollen, ausführten, der Eintrag im Pass sei erst bei der Geburt des Kindes
gemacht worden, somit sei der 14. Dezember 2009 das Ausstelldatum des Stempels (vgl.
Prot. Vi. S. 6 und S. 10). Das erste Kind der Gesuchsteller soll am 10. Juni 2010 (vgl. act.
7/1 Protokolle der Befra- gung der Gesuchstellerin 1 und des Gesuchstellers 2 je S. 5) oder
am 10. Juli 2010 zur Welt gekommen sein (vgl. Prot. Vi. S. 9 f. i.V.m. act. 2/2). Weshalb
bei der Geburt des ersten Kindes im Sommer 2010 der Eintrag im Pass mit einem Stempel
mit Ausstelldatum vom 14. Dezember 2009 versehen worden sein soll, wenn die
Gesuchsteller am tt. Oktober 2009 geheiratet haben sollen, ist nicht nachvollziehbar. Hinzu
kommt, dass beispielsweise auf den Geburtsanzeigen der Geburten des Gesuchstellers 3
und der Gesuchstellerin 4 als Heiratsdatum wie- derum zwei andere Daten figurieren (vgl.
act. 7/3 [30.06.2010]; act. 7/4 [14.12.2010]) und die Gesuchsteller 1 und 2 bei ihrer Einreise
als Heiratsjahr

- 13 - 2010 angegeben hatten (vgl. oben E. I./1). Es bestehen somit zumindest begrün- dete
Zweifel an der Echtheit des Stempels betreffend Eheschliessung auf den Pässen der
Gesuchsteller 1 und 2 sowie an der Wahrheit des damit verurkunde- ten Inhalts.

E. 3.5
Demgegenüber ist die Bereinigung von Personenstandsdaten der Gesuch- stellerin 1,
welche – wie bereits dargelegt – im Rahmen der Geburt des Gesuch- stellers 3 ins Register
aufgenommen wurden (vgl. oben E. 3.3.2), im summari- schen Verfahren nach Art. 42 ZGB
grundsätzlich zulässig, zumal es einen Eintrag gibt, der bereinigt werden kann (vgl. BGer
5A_549/2015 vom 11. Januar 2016, E. 3.3). Dasselbe gilt auch in Bezug auf
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